
 Seite 1 von 3 

Textteil 
zum Bebauungsplan 

"Breite II“ 
Gemeinde Rammingen 

 
 

 
Es gelten: 
 

• Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert am 
  27.10.2025 (BGBl. I Nr. 257) 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) zuletzt  
 geändert durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBl. I Nr. 176) 

• Planzeichenverordnung (PlanzV) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert 
      am 12.08.2025 (BGBl. I Nr. 189)   
       
In Ergänzung der Planzeichen und gemäß § 9 BauGB i.V. mit der BauNVO wird in dem 
schwarz umrandeten Gebiet festgesetzt: 
 
I. Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB i. V. m. §§ 1 – 15 BauNVO) 
 
1. Art der baulichen Nutzung 

Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO 
Ausnahmen i.S.d. § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO (Vergnügungsstätten) sind nicht zulässig (§ 
1 Abs. 9 BauNVO). 

 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V.m. §§ 16-21a BauNVO) 

Grundflächenzahl gem. § 17 BauNVO: 0,8 
max. Gebäudehöhe gem. § 18 BauNVO: 10 m 
Die max. Gebäudehöhe wird gemessen von Roh-EFH bis zum Schnittpunkt der Au- 
ßenwand mit der Dachhaut im Traufbereich bei geneigten Dächern bzw. bis zum 
höchsten Dachpunkt bei Flachdächern.  

           
3. Höhenlage (§ 9 Abs. 3 BauGB)   

Die Erdgeschossrohfußbodenhöhe (Roh-EFH) darf max. 50 cm über der 
höchstgelegenen an das Grundstück angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche liegen.  
 

4. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.S.v. § 22 Abs. 4 BauNVO)  
abweichende Bauweise 
Die Gebäude sind mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. Die Gebäudelänge wird 
nicht beschränkt. 
        

5. Nebenanlagen (§ 23 Abs. 5 i.V.m. § 14 BauNVO) 
Nebengebäude sind nur innerhalb der bebaubaren Grundstücksfläche zulässig.   
 

6. Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 
werden im weiteren Verfahren ergänzt. 
 

7. Zufahrts- und Zugangsverbote (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
Entlang der L 1170 sowie des Weges 294/1 dürfen keine Zufahrten angelegt werden. 
 

8. Anbauverbot an der L 1170 (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
Entlang der L 1170 ist ein 20 m breiter Streifen von baulichen Anlagen jeglicher Art 
freizuhalten. Dies gilt auch für Nebenanlagen und verfahrensfreie Anlagen nach § 50 
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Abs. 1 LBO. 
 

9. Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 
Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen.  
 

II. Örtliche Bauvorschriften (§ 74 LBO) 
Es gilt die Landesbauordnung (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (Ges. BI. S.357),        
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. März 2025 (GBl. 2025 Nr. 25) 
 

1. Dachform (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Zulässig sind geneigte Dächer mit einer Neigung von max. 15° und Flachdächer. 

 

2. Dacheindeckung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Die Dacheindeckung ist bei geneigten Dächern in einem roten bis braunen Farbton 

auszuführen. Reflektierende und grellfarbige Materialien sowie unbeschichtete bzw. 

blanke Metalleindeckungen sind nicht zulässig. Extensiv begrünte Dächer, 

Sonnenkollektoren und Solarzellen werden besonders empfohlen. 

 

3. Fassadenverkleidungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Reflektierende und grellfarbige Materialien sowie unbeschichtete bzw. blanke Metalle 

sind nicht zulässig. 

 

4. Befestigte Flächen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Nicht überdachte Stellflächen sind wasserdurchlässig zu befestigen, z.B. mittels 

Rasengitter, Rasenpflaster (Fugenbreite mind. 3 cm), wassergebundener Decke oder 

Schotterrasen; hiervon ausgenommen sind Flächen, auf denen dies aus technischen 

Gründen sowie zum Schutz des Grundwassers vor Schadstoffeintrag nicht möglich ist. 

 

5. Stützmauern (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Stützmauern sind bis zu einer Höhe von 1 m zulässig. 

Sie sind zu begrünen (z.B. heimische Hecken, Rankgewächse, Hängepflanzen usw.)  

und müssen zu öffentlichen Flächen einen Abstand von mindestens 0,8 m einhalten. 

 

6. Einfriedigungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Entlang der öffentlichen Flächen müssen Einfriedigungen mindestens einen Abstand von 

0,8 m aufweisen und sie dürfen hier max. 1 m hoch sein. Geschlossene künstliche 

Einfriedigungen sind hier nicht zulässig.  Als Einfriedigung gelten auch durchgehende 

Hecken. 

 

7. Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Werbeanlagen dürfen in einem Abstand von 20 m zur L 1170 nicht angebracht werden. 

Freistehende Werbeanlagen dürfen max. 4 m² Werbefläche haben und nicht höher als 

10 m sein. Werbeanlagen am Gebäude dürfen max. 9 m² groß sein. Werbeanlagen auf 

dem Dach sind nicht zulässig. 

Leuchtreklamen und fluoreszierende Farben sind nicht zulässig. 

 

8. Aufschüttungen und Abgrabungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Diese sind bis zu einer Höhe von jeweils 1 m gegenüber dem bestehenden Gelände 

zulässig. 

Hierbei ist zu beachten, dass das anfallende Niederschlagswasser aus dem Grundstück 

nicht auf das Nachbargrundstück geleitet wird. 

 

9. Entwässerung (§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO) 

Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem. Das auf den Dachflächen anfallende 

Regenwasser ist auf dem Baugrundstück entsprechend den Vorgaben der 
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Niederschlagswasserverordnung zu versickern. Ein Notüberlauf in den 

Mischwasserkanal „Am Stiegel“ ist zulässig. 

 

10. Ordnungswidrigkeiten (§ 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO) 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die örtlichen 

Bauvorschriften in Ziffer 1 bis 9 zuwiderhandelt. 

 

 
III. HINWEISE: 
 
1. Grundwasserschutz 

    Das Plangebiet liegt in der Zone III des Wasserschutzgebietes  „Donau-Hürbe“.    
    Erdwärmesonden sind deshalb beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis anzuzeigen. Für  
    den Betrieb der Erdwärmesonde ist zudem eine wasserrechtliche Erlaubnis   
    erforderlich.   
    Auskünfte erteilt der Fachdienst Umwelt- und Arbeitsschutz beim Landratsamt Alb-  
    Donau-Kreis in Ulm. 
 

2. Drainagewasser 
 Drainagewasser darf weder an den Schmutz- noch an den Regenwasserkanal  
   angeschlossen werden. Es kann über Schotterpackungen zur Versickerung gebracht    
   werden. 
 

3. Denkmalschutz 
   Sofern im Zuge der Erdarbeiten archäologische Fundstellen angeschnitten oder Funde  
   gemacht werden, ist  dies unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der    
   Gemeinde anzuzeigen (§ 20 DSchG). Archäologische Funde oder Befunde sind bis  
   zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige unverändert zu belassen. Die   
   Möglichkeit zur fachgerechten Dokumentation und Fundbergung ist einzuräumen. 
 

4. Bodenschutz 
   Im Zuge der Baumaßnahmen ist auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit       
   Boden entsprechend den Vorgaben des Bodenschutzgesetzes zu achten. 
 

 
 
 
Verwaltungsverband Langenau 
 
Rammingen, den 10.12.2025   


